
TEXT (TEIL B) 
Gemeinde Braak – BPL 15 

 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 (BauGB, BauNVO) 
 
01. Art der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 5 BauGB) 

 
Innerhalb der festgesetzten Fläche für den Gemeinbedarf sind zulässig bauliche Einrichtungen 
und Anlagen für den Betrieb einer Kindertagesstätte, Einrichtungen und Anlagen der sozialen 
Infrastruktur sowie eine Dienstwohnung. 
 
 

02. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18 Abs. 1 BauNVO) 
 
Von der in der Planzeichnung festgesetzten Höhenbeschränkung sind untergeordnete Bauteile 
wie Schornsteine, Antennenanlagen und Blitzableiter ausgenommen. 
 
 

03. Sichtflächen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 
 

 Die in der Planzeichnung festgesetzten Sichtflächen sind von jeglicher Bebauung und 
Bepflanzung ab 0,80 m über Fahrbahnoberkante 'Höhenkamp' (K 96) dauernd freizuhalten. 
 
 

04. Anlagen und Einrichtungen zur Ver- und Entsorgung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB, § 14 Abs. 2 BauNVO) 
 

a) Anlagen und Einrichtungen, die der Versorgung des Plangebietes mit Elektrizität, Gas, 
Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen, sind ausnahmsweise auch 
außerhalb festgesetzter Baugrenzen zulässig. 

 
b) Dies gilt auch für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen oder zentralen Erzeugung, 

Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren 
Energien oder aus Kraft-Wärme-Kopplung. 

 
 

05. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 

a) Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 15 sind Vorkehrungen zum Schutz vor 
Verkehrslärm zu treffen (passiver Schallschutz), die über das übliche Maß hinausgehen. Für 
die Ostseite der Einrichtungen im Erdgeschoss sowie für alle Gebäudeseiten der 
Dienstwohnung im Obergeschoss gilt die Anforderung an die schalltechnischen Eigenschaften 
der Gesamtkonstruktion der Außenbauteile von Aufenthaltsräumen von erf. R'w,res/ges = 35 dB  
gemäß der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ (Fassung 11/1989). 
 

b) Es dürfen jährlich maximal zehn Veranstaltungen nach 22:00 Uhr im Gemeindesaal 
durchgeführt werden. 

 
 
06. Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und deren Erhalt 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB) 
 

a) Im Bereich der Stellplatzanlage sind mindestens 5 standortgerechte, einheimische 
Laubbäume (Pflanzempfehlung: siehe Begründung) zu pflanzen. 

 
b) Die in der Planzeichnung festgesetzten Anpflanzflächen sind einreihig mit standort-

gerechten, heimischen Laubgehölzen zu bepflanzen. Sie sind dauerhaft zu pflegen und zu 
erhalten. Ausgefallene Gehölze sind zu ersetzen (Pflanzempfehlung: siehe Begründung). 



 
 

B. Örtliche Bauvorschrift 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB, § 84 LBO Schl.-H.) 
 

Solar- und Photovoltaikanlagen 
 Solar- und Photovoltaikanlagen sind zulässig, wenn sie auf den Dach- und/oder Wandflächen 

eines Gebäudes montiert sind. Der senkrechte Abstand zur Dachhaut darf max. 0,80 m 
betragen. Die festgesetzte Firsthöhe darf nicht überschritten werden. Freiflächenanlagen sind 
ebenso unzulässig wie die Dach- und/oder Wandflächen überkragende Anlagen. 

 
 
 

C. Hinweise 
 
01. Bodendenkmale 

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies gemäß § 15 DSchG unverzüglich unmittelbar 
oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung 
besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer 
des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin 
oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die 
Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die Übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten 
haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es 
ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese 
Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

 
02. Altlasten 
 Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes wie 

abartiger Geruch, anormale Färbung, Austritt von verunreinigten Flüssigkeiten, Ausgasungen 
oder Reste alter Ablagerungen (Hausmüll, gewerbliche Abfälle usw.) angetroffen, ist der 
Grundstückseigentümer als Abfallbesitzer zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten 
Bodenaushubes verpflichtet. Die Altlasten sind unverzüglich dem Fachdienst Abfall, Boden und 
Grundwasserschutz des Kreises Stormarn anzuzeigen. 

 
03. Passiver Lärmschutz 

Die dem passiven Lärmschutz zu Grunde liegende DIN 4109 und das Beiblatt 1 zur DIN 4109, 
Ausgabe: November 1989, können bei der Amtsverwaltung Siek, Fachbereich 3 - Umwelt, 
Planung, Liegenschaften -, Hauptstraße 49, 22962 Siek, eingesehen werden. 

 
04. Landwirtschaftliche Immissionen 

An das Plangebiet grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen. Aus diesem Grund wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die aus einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung resultierenden Emissionen (Lärm, Staub und Gerüche) zeitlich begrenzt auf 
das Plangebiet einwirken können und in Kauf zu nehmen sind. 

 
05. Naturschutzfachlicher Ausgleich 

Für den Ausgleich des Eingriffs in das Schutzgut 'Boden' wird dem Plangebiet ein Flächenanteil 
von 1.590 m² aus dem Ökokpool 'Höltigbaum' zugeordnet. 
 
Für den erforderlichen Ausgleich für die Beseitigung eines 2,5 m langen Knickabschnitts 
(Ausgleich 5 m) und die Beeinträchtigung eines 50 m langen Knickabschnittes (Ausgleich 50 m) 
werden 55 m Knick……….. neu angelegt. 

 
06. Eingriffsfristen 

Die Beseitigung von Gehölzen ist aufgrund naturschutzrechtlicher Vorschriften nur in der Zeit 
vom 01. Oktober bis zum 28/29. Februar zulässig. Sollte dieser Zeitraum nicht eingehalten 
werden können, ist durch einen Sachverständigen nachzuweisen, dass keine 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgelöst werden. 
 
Sollte nicht ausgeschlossen werden können, dass sich in dem 2,5 m langen Knickabschnitt eine 
Haselmaus befindet, ist durch einen Sachverständigen nachzuweisen, dass sich keine 
Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG ergeben. 


